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tung, die von wesentlicher Bedeutung für die Gewährleistung 
des Umweltschutzes ist, wie jene, die massive Verschmutzun
gen der Atmosphäre oder der Meere" verbieten“.H Der Begriff 
„internationales Verbrechen“ wird dabei ausdrücklich auf Akte 
angewandt, die dem Staat als solchen' zuzurechnen sind.

Der als Beispiel für ein internationales Verbrechen aufge
führte Tatbestand der massiven Umweltverschmutzung steht 
in Art. 19 Ziff. 3 in einer Reihe mit den Tatbeständen der 
ernsten Verletzung völkerrechtlicher Verpflichtungen, die für 
die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit, für die Gewährleistung des Selbstbestimmungs
rechts der Völker und für den Schutz des Menschen von we
sentlicher Bedeutung sind. Er wird damit zwar nicht den wich
tigsten Anwendungsfällen dieser anderen Tatbestände — Ag
gression, gewaltsame Aufrechterhaltung der Kolonialherr
schaft, Sklaverei, Völkermord und Apartheid — gleichgestellt, 
aber doch faktisch in den Rang einer zwingenden Norm des 
allgemeinen Völkerrechts (jus cogens) gehoben. Um als eine 
solche gelten zu können, müßte der Tatbestand der massiven 
Umweltverschmutzung jedoch nach den Kriterien des Art. 53 
der Wiener Konvention über das Recht der Verträge vom
23. Mai 196915 „von der internationalen Staatengemeinschaft 
als Ganzes als eine Norm akzeptiert und anerkannt“ sein, „von 
der keine Abweichung erlaubt ist und die nur durch eine nach
folgende !Norm des allgemeinen Völkerrechts, die denselben 
Charakter trägt, abgeändert werden kann“.

So sehr das Vorgehen der ILC zu begrüßen ist, die Kodifi
kation der Staatenverantwortlichkeit auf der Grundlage der 
jus-cogens-Regeln vorzunehmen, so muß es doch angesichts 
der weltweit zunehmenden Umweltverschmutzungen zweifel
haft erscheinen, daß eine derartige Einstufung einer Verbots
norm für die massive Verschmutzung der Umwelt bereits heute 
weltweite Anerkennung besitzt

Völkerrechtliche Verantwortlichkeit oder Haftung 
für grenzüberschreitende Umweltverschmutzung?

Völkerrechtliche Verantwortlichkeit setzt voraus, daß Um
weltverschmutzungen mit grenzüberschreitender Wirkung als 
unrechtmäßiges, d. h. vom Völkerrecht verbotenes Handeln 
verstanden werden. Nun gibt es aber Aktivitäten, die aus der 
Entwicklung der modernen Naturwissenschaft und Technik 
erwachsen, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der 
Atomenergie und die Erforschung des Weltraums, und daher 
rechtmäßig sind, die aber noch nicht vollständig beherrschbar 
sind und daher eine Risiko- und potentielle Schadensquelle 
für die Umwelt darstellen. Hier handelt es sich also gewisser
maßen um eine „andere Form der Verantwortlichkeit“, was 
dazu geführt hat, daß die ILC in diesem Zusammenhang nicht 
mehr von Verantwortlichkeit spricht, sondern von der „Haf
tung für schädliche Folgen aus Handlungen, die vom Völker
recht nicht verboten sind“.

Im Unterschied zur Verantwortlichkeit, bei der die Rechts
folgen primär auf die Durchsetzung der verletzten Rechtsnorm 
gerichtet sind, geht es bei der Haftung allein um den Ersatz 
für einen eingetretenen Schaden, da die schädigende Hand
lung — die definitionsgemäß weder vorhersehbar noch beein
flußbar sein muß — ja rechtmäßig war und daher nicht unter
sagt werden kann.*6

Nun gibt es keine Norm des allgemeinen Völkerrechts, wo
nach ein rechtmäßiges Handeln mit Schadensfolge zum Scha
denersatz verpflichtet. Es ist auch nicht zu erwarten, daß die 
Schaffung einer solchen Norm im Wege der „progressiven Ent
wicklung des Völkerrechts“ allgemeine Zustimmung findet, 
zumal die Gefahr bestünde, daß dann nicht mehr die Scha
densverhütung, sondern lediglich der Schadenersatz im Vor
dergrund stünde.

Außerdem gibt es auch in der außerordentlich wichtigen 
Frage nach dem sachlichen Geltungsbereich eines haftungs
rechtlichen Normenkomplexes noch keine Übereinstimmung. 
Erst eine gründliche Analyse der Staatenpraxis vermag zu klä
ren, ob und in welchem Umfang neben dem Umweltbereich 
noch andere Sachgegenstände erfaßt werden sollen.

Es spricht daher vieles dafür, diese bedeutsame Problema
tik entsprechend den Bedingungen des Einzelfalls vertraglich 
im Wege von Verhandlungen zu regeln, wobei das Konzept der

Fixierung von Informations-, Konsultations- und Verhand
lungspflichten als Ausdruck einer allgemeinen Sorgfaltspflicht, 
insbesondere im Rahmen von Nachbarschaftsbeziehungen, 
nutzbar gemacht werden könnte.

Ausgehend von den allgemeinen Grundlagen des geltenden 
Völkerrechts und auf bauend auf den rechtlichen Instrumenta
rien zum Umweltschutz, wie sie entweder programmatisch 
konzipiert oder bereits in Angriff genommen worden sind, ist 
die Forderung zu unterstützen, wirksame Schritte zur Lösung 
eines globalen Problems unserer Zeit zu vereinbaren. Die 
inhaltliche Orientierung muß auf solche Maßnahmen gerichtet 
sein, für die entsprechend dem Charakter des Völkerrechts 
der Gegenwart und dem erreichten Stand der internationalen 
politischen Zusammenarbeit die notwendigen Voraussetzungen 
gegeben sind. Als reif für die konkrete rechtliche Ausgestaltung 
müssen vor allem diejenigen Fragen angesehen werden, die 
für die internationale Gemeinschaft als Ganzes von grundle
gender Bedeutung sind. Hierzu gehören auch Fragen, die die 
besonderen und legitimen Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
betreffen. Dabei sind die Probleme der Erhaltung des Friedens, 
des wirtschaftlichen Aufschwungs der Entwicklungsländer und 
des Umweltschutzes eng miteinander verbunden. In dieser 
Verbindung liegt auch eine der objektiven Wirkungsbedingun
gen für eine erfolgreiche internationale Umweltschutzpolitik, 
wie sie von den sozialistischen Staaten gefordert und gefördert 
wird. 1 11
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